
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/9/24 7Ob623/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1981

Norm

ZPO §409

ZPO §577

Rechtssatz

Ein Schiedsspruch ist mangels einer Leistungsfrist so wie ein Beschluß im Prozeßverfahren ohne Aufschiebung

vollstreckbar.

Entscheidungstexte

7 Ob 623/81

Entscheidungstext OGH 24.09.1981 7 Ob 623/81

Veröff: EvBl 1982/77 S 266
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